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Nach § 6 Absatz 2 EStG in der Fassung des Gesetzes zur Beschleunigung des Wirtschafts-

wachstums vom 22. Dezember 2009 (BGBl. 2009 I S. 3950, BStBl 2010 I S. 2) können die 

Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren, beweglichen und einer selbständi-

gen Nutzung fähigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens in voller Höhe als Betriebsaus-

gaben abgezogen werden, wenn die um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag verminderten An-

schaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Wirtschaftsgut 410 Euro nicht über-

steigen. Für gleichartige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

150 Euro, aber nicht 1 000 Euro übersteigen, kann im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 

Herstellung ein Sammelposten gebildet werden (§ 6 Absatz 2a EStG). Die Regelungen gemäß 

§ 6 Absatz 2 und 2a EStG gelten auch bei Einlagen und im Falle der Betriebseröffnung (§ 6 

Absatz 1 Nummer 5 bis 6 EStG).  

 

Nach dem Ergebnis einer Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten für 

die Anwendung von § 6 Absatz 2 und 2a EStG in Ergänzung zu Richtlinie R 6.13 EStR 2008 

die folgenden Regelungen. Soweit nichts anderes angegeben, sind bei Verwendung der Be-

griffe  



 
Seite 2  - Aufwendungen 

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen 

Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1 EStG), oder der nach § 6 Absatz 1 Nummer 5 bis 6 

EStG an deren Stelle tretende Wert für das einzelne abnutzbare, bewegliche und einer 

selbständigen Nutzung fähige Wirtschaftsgut des Anlagevermögens und 

- Wirtschaftsjahr 

das Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage eines Wirtschaftsgutes  

oder der Eröffnung eines Betriebes 

 

gemeint. 

 

I. Bilanzsteuerrechtliche Wahlrechte für Aufwendungen bis 1 000 Euro 

 

1. Grundsatz 

 

1 Die Aufwendungen sind grundsätzlich durch Absetzungen für Abnutzung (AfA) nach 

Maßgabe der §§ 7 ff. EStG (insbesondere § 7 Absatz 1 oder Absatz 2 EStG) unter Berück-

sichtigung der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes ge-

winnmindernd als Betriebsausgaben abzuziehen. 

 

2. Aufwendungen bis 150 Euro 

 

2 Abweichend von Randnummer 1 können Aufwendungen bis 150 Euro im maßgebenden 

Wirtschaftsjahr in voller Höhe gemäß § 6 Absatz 2 EStG als Betriebsausgaben abgezogen 

werden. Das Wahlrecht kann für jedes Wirtschaftsgut individuell in Anspruch genommen 

werden (wirtschaftsgutbezogenes Wahlrecht).  

 

3 Bei Anwendung des § 6 Absatz 2 EStG bestehen mit Ausnahme der buchmäßigen Erfas-

sung des Zugangs des Wirtschaftsgutes keine weiteren Aufzeichnungspflichten; aus steu-

erlichen Gründen ist eine Aufnahme in ein Inventar im Sinne des § 240 HGB nicht erfor-

derlich. 

 

3. Aufwendungen von mehr als 150 Euro und nicht mehr als 410 Euro 

 

a) Erstes Wahlrecht 

 

4 Abweichend von Randnummer 1 können Aufwendungen von mehr als 150 Euro und 

nicht mehr als 410 Euro im maßgebenden Wirtschaftsjahr in voller Höhe gemäß § 6 

Absatz 2 EStG als Betriebsausgaben abgezogen werden. 
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5 Nach § 6 Absatz 2 Satz 4 und 5 EStG ist das Wirtschaftsgut unter Angabe des Tages 

der Anschaffung, Herstellung oder Einlage sowie der Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten oder des Einlagewertes in ein besonderes, laufend zu führendes Verzeich-

nis aufzunehmen. Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu werden, wenn diese Anga-

ben aus der Buchführung ersichtlich sind. 

 

b) Zweites Wahlrecht 

 

6 Die Aufwendungen können im maßgebenden Wirtschaftsjahr gemäß § 6 Absatz 2a 

EStG in einem Sammelposten erfasst werden (zu den Einzelheiten vgl. Randnummern 

8 bis 25). Dieses Wahlrecht kann nach § 6 Absatz 2a Satz 5 EStG nur einheitlich für 

alle Wirtschaftsgüter des Wirtschaftsjahres mit Aufwendungen von mehr als 150 Euro 

und nicht mehr als 1 000 Euro (Randnummern 4 bis 7) in Anspruch genommen wer-

den (wirtschaftsjahrbezogenes Wahlrecht).    

 

4. Aufwendungen von mehr als 410 Euro und nicht mehr als 1 000 Euro 

 

7 Abweichend von Randnummer 1 können Aufwendungen von mehr als 410 Euro und nicht 

mehr als 1 000 Euro im maßgebenden Wirtschaftsjahr gemäß § 6 Absatz 2a EStG in ei-

nem Sammelposten (Randnummern 8 bis 25) erfasst werden. Dieses Wahlrecht kann nur 

einheitlich für alle Wirtschaftsgüter des Wirtschaftsjahres mit Aufwendungen von mehr 

als 150 Euro und nicht mehr als 1 000 Euro in Anspruch genommen werden (wirtschafts-

jahrbezogenes Wahlrecht, Randnummer 6 Satz 2).  

 

II. Sammelposten nach § 6 Absatz 2a EStG 

 

1. Bildung des Sammelpostens 

 

8 Der Sammelposten ist kein Wirtschaftsgut, sondern eine Rechengröße (R 6.13 Absatz 6 

Satz 1 EStR). 

 

9 Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Absatz 2a EStG können alternativ zur Sofortabschrei-

bung nach § 6 Absatz 2 EStG oder zur ratierlichen Absetzung für Abnutzung im maßge-

benden Wirtschaftsjahr in einem jahrgangsbezogenen Sammelposten je Bilanz (Gesamt-

handsbilanz, Sonderbilanz, Ergänzungsbilanz) erfasst werden (vgl. R 6.13 Absatz 5 Satz 1 

EStR). Dies gilt sinngemäß auch bei einer Gewinnermittlung durch Einnahmenüber-

schussrechnung. Ein Schrott- oder Schlachtwert für im Sammelposten erfasste Wirt-

schaftsgüter bleibt außer Ansatz, da bei diesen Wirtschaftsgütern nach vollständiger ge-
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Restwert ausgegangen werden kann (BFH-Urteil vom 22. Juli 1971, BStBl II S. 800). Ab-

gesehen von der buchmäßigen Erfassung des Zugangs der Wirtschaftsgüter in den Sam-

melposten bestehen keine weiteren Aufzeichnungspflichten. Die Wirtschaftsgüter des 

Sammelpostens müssen aus steuerlichen Gründen nicht in ein Inventar im Sinne des § 240 

HGB aufgenommen werden. 

 

10 Nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern im Sinne des 

§ 6 Absatz 2a EStG erhöhen den Sammelposten des Wirtschaftsjahres, in dem die Auf-

wendungen entstehen (R 6.13 Absatz 5 Satz 2 EStR). Beabsichtigt der Steuerpflichtige, in 

diesem Wirtschaftsjahr § 6 Absatz 2a EStG nicht anzuwenden (vgl. Randnummern 6 und 

7), beschränkt sich der Sammelposten auf die nachträglichen Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten der in Satz 1 genannten Wirtschaftsgüter. Fallen die nachträglichen Anschaf-

fungs- oder Herstellungskosten bereits im Wirtschaftsjahr der Investition an und über-

steigt die Summe der Gesamtkosten in diesem Wirtschaftsjahr die Betragsgrenze von 

1 000 Euro, kann § 6 Absatz 2a EStG nicht angewendet werden; das Wirtschaftsgut ist 

nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 EStG einzeln zu bewerten. Scheidet ein Wirtschaftsgut im 

Jahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage aus dem Betriebsvermögen aus, liegen die 

Voraussetzungen für die Berücksichtigung des Wirtschaftsgutes im Sammelposten zum 

Schluss dieses Wirtschaftsjahres nicht vor. 

 

11 Anschaffungs- oder Herstellungskosten von nicht selbständig nutzbaren Wirtschaftsgütern 

sind, sofern sie keine nachträglichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten darstellen, 

nicht im Sammelposten zu erfassen.  

 

Beispiel 

Einzelunternehmer A schafft am Ende des Wirtschaftsjahres 01 für sein Anlagevermögen 

einen PC an. Die Anschaffungskosten betragen 500 Euro. Im Wirtschaftsjahr 02 erfolgt 

die Anschaffung eines Druckers - welcher neben dem Drucken keine weiteren Funktionen 

ausführen kann - sowie einer PC-Maus, die bisher nicht im Lieferumfang des PC enthalten 

war. Die Anschaffungskosten für den Drucker betragen 180 Euro und für die PC-Maus 

25 Euro. A wendet in 01 und 02 die Regelungen zum Sammelposten gemäß § 6 Absatz 2a 

EStG an. 

 

Lösung 

Der PC ist als selbständig nutzungsfähiges Wirtschaftsgut des Anlagevermögens im Sam-

melposten des Wirtschaftsjahres 01 zu erfassen. Eine Abschreibung über die betriebsge-

wöhnliche Nutzungsdauer kommt nicht in Betracht, da A sich für die Anwendung der Re-

gelungen zum Sammelposten entschieden hat (einheitliche Wahlrechtsausübung). Dage-

gen ist der Drucker ein nicht selbständig nutzungsfähiges Wirtschaftsgut (vgl. BFH-Urteil 
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chen Anschaffungskosten des PC dar. Der Drucker ist einzeln nach den Vorschriften des 

§ 6 Absatz 1 Nummer 1 EStG zu bewerten und die Anschaffungskosten sind über die be-

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzuschreiben. Demgegenüber bildet die ebenfalls 

nicht selbständig nutzungsfähige PC-Maus eine Nutzungseinheit mit dem PC. Daher sind 

die Aufwendungen für die PC-Maus nachträgliche Anschaffungskosten des PC und im 

Sammelposten des Wirtschaftsjahres 02 zu erfassen (vgl. R 6.13 Absatz 5 Satz 2 EStR).  

 

12 Die Regelungen zum Sammelposten gelten sowohl für notwendiges als auch für gewill-

kürtes Betriebsvermögen.  

 

13 Der Ansatz von Festwerten (§ 240 Absatz 3 HGB) ist für im Sammelposten erfasste Wirt-

schaftsgüter nicht zulässig. Der Festwert für Wirtschaftsgüter, die zulässigerweise mit ei-

nem gleich bleibenden Wert angesetzt wurden, ist planmäßig gemäß R 5.4 Absatz 3 EStR 

anzupassen. 

 

2. Auflösung des Sammelpostens 

 

14 Scheidet ein im Sammelposten erfasstes Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen durch 

Entnahme, Veräußerung, Verschrottung oder sonstiges Abhandenkommen aus, hat dieser 

Vorgang keine Auswirkung auf den Sammelposten. Auch der Abgang sämtlicher im Sam-

melposten erfasster Wirtschaftsgüter führt nicht zu einer Auflösung des Sammelpostens. 

Bei im Sammelposten erfassten Wirtschaftsgütern sind Sonderabschreibungen sowie Teil-

wertabschreibungen nicht zulässig. 

 

15 Sammelposten sind jahrgangsbezogen mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd zum 

Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres aufzulösen. Die betriebsgewöhnliche Nutzungs-

dauer der einzelnen Wirtschaftsgüter ist für die Auflösung des Sammelpostens auch dann 

unbeachtlich, wenn diese weniger als fünf Jahre beträgt. Die jahrgangsbezogene Auflö-

sung zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres mit jeweils einem Fünftel gilt auch bei 

Rumpfwirtschaftsjahren, beispielsweise bei Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe 

vor Ablauf des regulären Wirtschaftsjahres. Die gewinnmindernde Auflösung zum Ende 

des (Rumpf-)Wirtschaftsjahres mit einem Fünftel ist beim laufenden Gewinn dieses 

(Rumpf-)Wirtschaftsjahres zu erfassen. Der verbleibende Restbuchwert ist bei der Ermitt-

lung des Gewinns nach § 16 Absatz 2 EStG zu berücksichtigen. 

 

 

16 Die Grundsätze der Randnummer 15 gelten für die Feststellung des Unterschiedsbetrages 

nach § 5a Absatz 4 EStG entsprechend. Der Unterschiedsbetrag ist für den einzelnen 

Sammelposten insgesamt durch die Gegenüberstellung des Buchwerts des Sammelpostens 
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weiligen Sammelpostens festzustellen. Scheidet ein in einem Sammelposten erfasstes 

Wirtschaftsgut aus dem Betriebsvermögen aus oder dient es nicht mehr dem Betrieb von 

Handelsschiffen im internationalen Verkehr, führt dies nicht zur Hinzurechnung nach § 5a 

Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 EStG. 

 

17 In den Fällen der Realteilung (§ 16 Absatz 3 Satz 2 bis 4 EStG) sind die Sammelposten 

des Gesamthandsvermögens entsprechend der Beteiligung am Betriebsvermögen der Mit-

unternehmerschaft bei den einzelnen Mitunternehmern fortzuführen. Sammelposten des 

Sonderbetriebsvermögens sind unmittelbar bei den einzelnen Mitunternehmern planmäßig 

aufzulösen.  

 

18 Werden im Sammelposten erfasste Wirtschaftsgüter außerbetrieblich genutzt, ist für die 

Ermittlung der als Entnahme zu behandelnden Selbstkosten der Wertverzehr im Schät-

zungsweg zu berücksichtigen.  

 

3. Sammelposten in Fällen der Übertragung im Sinne des § 6 Absatz 3 EStG,  

Überführung oder Übertragung im Sinne des § 6 Absatz 5 EStG und Einbringung 

im Sinne der §§ 20, 24 UmwStG 

 

a) Übertragung oder Einbringung eines gesamten Betriebes 

 

19 In den Fällen der Übertragung oder Einbringung eines gesamten Betriebes zum Buch-

wert gehen die im Sammelposten erfassten Wirtschaftsgüter zusammen mit dem Be-

trieb auf den neuen Rechtsträger über. Der übernehmende Rechtsträger führt den 

Sammelposten unverändert fort.  

 

20 Bei einer Einbringung zu einem über dem Buchwert liegenden Wert liegt für den 

übernehmenden Rechtsträger ein Anschaffungsvorgang vor, der unter den Voraus-

setzungen des § 6 Absatz 2a EStG zur Bildung eines neuen Sammelpostens führen 

kann.  

 

21 Behält der übertragende, überführende oder einbringende Rechtsträger Betriebs-

vermögen zurück (z. B. Einbringung des Betriebsvermögens einer Personengesell-

schaft in eine andere Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft, wenn die 

einbringende Personengesellschaft fortbesteht), ist der Sammelposten im verblei-

benden Betriebsvermögen auszuweisen. 
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22 Die Übertragung oder Einbringung eines Teilbetriebes hat ungeachtet des Verbleibs 

der im Sammelposten zu erfassenden erfassten Wirtschaftsgüter keine Auswirkung auf 

den Sammelposten des übertragenden oder einbringenden Rechtsträgers (R 6.13 Ab-

satz 6 EStR); Entsprechendes gilt für nach § 6 Absatz 5 EStG überführte oder über-

tragene und im Sammelposten erfasste Wirtschaftsgüter.  

 

23 Wird ein Teilbetrieb zum Buchwert übertragen oder eingebracht, erfolgt beim über-

nehmenden Rechtsträger mangels eines eigenen Buchwertes für im Sammelposten er-

fasste Wirtschaftsgüter weder ein Ausweis dieser Wirtschaftsgüter noch der Ausweis 

eines Sammelpostens. Dies gilt auch für eine Übertragung oder Überführung von 

Wirtschaftsgütern zum Buchwert nach entsprechender Anwendung des § 6 Absatz 5 

EStG. 

 

4. Übertragung und Veräußerung eines Mitunternehmeranteils 

 

24 Bei der unentgeltlichen Übertragung des gesamten oder eines Teils eines Mitunternehmer-

anteils bleibt der im Gesamthandsvermögen der Mitunternehmerschaft gebildete Sammel-

posten unverändert bestehen. Ein im Sonderbetriebsvermögen des übertragenen Mitunter-

nehmeranteils enthaltener Sammelposten geht auf den Rechtsnachfolger über, wenn der 

gesamte Mitunternehmeranteil übertragen wird. Wird hingegen nur ein Teil eines Mitun-

ternehmeranteils übertragen, wird der Sammelposten im Sonderbetriebsvermögen des  

Übertragenden unverändert fortgeführt, es sei denn, mit der Übertragung des Teils eines 

Mitunternehmeranteils wird das gesamte Sonderbetriebsvermögen unentgeltlich über-

tragen. Beim rückwirkenden Ansatz des Teilwerts nach § 6 Absatz 3 Satz 2 EStG bleibt 

der Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in unveränderter Höhe bestehen.  

 

25 Die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils hat keine Auswirkungen auf den Sam-

melposten der Gesamthandsbilanz der Mitunternehmerschaft. Für die Sammelposten der 

Sonderbilanz des veräußerten Mitunternehmeranteils ist Randnummer 15 zu beachten. In 

der Ergänzungsbilanz des Erwerbers ist aus Vereinfachungsgründen immer nur ein Posten 

für im Sammelposten enthaltene Mehr- oder Minderwerte zu bilden, unabhängig davon, 

ob der Mehr- oder Minderwert auf Wirtschaftsgüter entfällt, die in einem oder in verschie-

denen Sammelposten erfasst wurden. Der Sammelposten in der Ergänzungsbilanz ist im 

Wirtschaftsjahr des Erwerbs und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils ei-

nem Fünftel aufzulösen. 
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Die ABCD-oHG hat in der Gesamthandsbilanz zum 31.12.02 für Anschaffungen des Jah-

res 01 (200 Wirtschaftsgüter zu je 500 Euro; Anschaffungskosten somit 100 000 Euro) ei-

nen Sammelposten 01 in Höhe von 60 000 Euro (Anschaffungskosten 100 000 Euro 

abzgl. je ein Fünftel = 20 000 Euro für 01 und 02) und für Anschaffungen des Jahres 02 

(100 Wirtschaftsgüter zu je 250 Euro; Anschaffungskosten somit 25 000 Euro) einen 

Sammelposten 02 in Höhe von 20 000 Euro (Anschaffungskosten 25 000 Euro abzgl. ein 

Fünftel = 5 000 Euro für 02) gebildet.  

 

Mitunternehmer A hat in seiner Sonderbilanz zum 31.12.02 für Anschaffungen des Jahres 

01 (AK 20 000 Euro) einen Sammelposten 01 in Höhe von 12 000 Euro (Anschaffungs-

kosten 20 000 Euro abzgl. je ein Fünftel = 4 000 Euro für 01 und 02) und für Anschaffun-

gen des Jahres 02 (Anschaffungskosten 5 000 Euro) einen Sammelposten 02 in Höhe von 

4 000 Euro (Anschaffungskosten 5 000 Euro abzgl. ein Fünftel = 1 000 Euro für 02) ge-

bildet.  

 

 

 

 

  

  

 

ABCD-oHG 31.12.02 

Sammelposten 01 60 000 Kapital A 20 000 

Sammelposten 02   20 000 Kapital B 20 000 

   Kapital C 20 000 

   Kapital D 20 000 

    

Sonderbilanz A 31.12.02 

Sammelposten 01 12 000 Kapital 16 000 

Sammelposten 02 4 000   

 

 

 

 

 

Zum 01.01.03 veräußert A seinen Mitunternehmeranteil für 50 000 Euro an E. Die Wirt-

schaftsgüter seines Sonderbetriebsvermögens entnimmt er in sein Privatvermögen (Teil-

wert = 17 000 Euro). Von den Anschaffungskosten des E entfallen 24 000 Euro auf die in 

den Sammelposten erfassten Wirtschaftsgüter, der Rest entfällt auf den Geschäfts- oder 

Firmenwert.  

 

Behandlung A 

Veräußerungserlös          50 000 Euro 

Entnahmewert           17 000 Euro 

Kapitalkonto Gesamthandsvermögen    - 20 000 Euro 

Kapitalkonto Sonderbetriebsvermögen              - 16 000 Euro 

Veräußerungsgewinn        31 000 Euro 
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Behandlung oHG und E: 

In der Gesamthandsbilanz der BCDE-oHG erfolgt keine Änderung auf Grund der Veräu-

ßerung des Mitunternehmeranteils bei den Sammelposten 01 und 02. Die Sammelposten 

in der Gesamthandsbilanz werden in den Folgejahren wie bisher jeweils um ein Fünftel 

(für 01 je 20 000 Euro und für 02 je 5 000 Euro) gewinnmindernd aufgelöst. Den Mehr-

wert für die im Sammelposten der Gesamthandsbilanz erfassten Wirtschaftsgüter (24 000 

Euro abzgl. 20 000 Euro = 4 000 Euro) hat E in einem Sammelposten neben dem Ge-

schäfts- oder Firmenwert (26 000 Euro) in seiner Ergänzungsbilanz zu erfassen. E muss 

im Jahr 03 in seiner Ergänzungsbilanz den Mehrwert für die im Sammelposten erfassten 

Wirtschaftsgüter entsprechend § 6 Absatz 2a Satz 2 EStG um ein Fünftel (= 800 Euro) 

gewinnmindernd auflösen. 

 

5. Zeitliche Anwendung 

 

a) Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2009 angeschafft, hergestellt oder in das 

Betriebsvermögen eingelegt werden 

 

26 Bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 31. Dezember 2009 angeschafft, hergestellt oder 

in das Betriebsvermögen eingelegt werden, sind die Randnummern 1 bis 25 anzuwen-

den (§ 52 Absatz 16 Satz 14 EStG). 

 

b) Wirtschaftsgüter, die nach dem 31. Dezember 2007 und vor dem 1. Januar 2010 ange-

schafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen eingelegt wurden 

 

27 Abweichend von den Randnummern 1 bis 7 ist bei Wirtschaftsgütern, die nach dem 

31. Dezember 2007 und vor dem 1. Januar 2010 angeschafft, hergestellt oder in das 

Betriebsvermögen eingelegt wurden, § 6 Absatz 2 und 2a i. V. m. § 52 Absatz 16 

Satz 17 EStG i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 

2007 (BGBl. I S. 1912, BStBl I S. 630) anzuwenden. Danach sind Aufwendungen bis 

150 Euro zwingend in voller Höhe als Betriebsausgaben abzusetzen. Für Aufwendun-

gen von mehr als 150 Euro und nicht mehr als 1 000 Euro ist zwingend ein Sammel-

posten im Sinne der Randnummern 8 bis 13 zu bilden, der nach Maßgabe der Rand-

nummern 14 bis 18 aufzulösen ist. Abgesehen von der buchmäßigen Erfassung des 

Zugangs der Wirtschaftsgüter mit Aufwendungen bis 1 000 Euro bestehen keine wei-

teren steuerlichen Aufzeichnungspflichten.  
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28 Weicht das Wirtschaftjahr vom Kalenderjahr ab (§ 4a Absatz 1 Nummer 1 und 2 

EStG), sind in dem vor dem 1. Januar 2010 beginnenden Wirtschaftsjahr (Über-

gangsjahr) sowohl Randnummer 26 als auch Randnummer 27 zu beachten. Wird im 

Übergangsjahr hinsichtlich der nach dem 31. Dezember 2009 angeschafften, herge-

stellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter das Wahlrecht nach den Randnummern 6 

und 7 in Anspruch genommen, ist insoweit kein eigener Sammelposten zu bilden; die-

se Wirtschaftsgüter sind vielmehr in dem für die vor dem 1. Januar 2010 ange-

schafften, hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter mit Aufwendungen von 

mehr als 150 Euro und nicht mehr als 1 000 Euro zwingend gebildeten Sammelposten 

zu erfassen.  

 

29 In vor dem 1. Januar 2008 beginnenden abweichenden Wirtschaftsjahren ist für die 

vor dem 1. Januar 2008 angeschafften, hergestellten oder eingelegten Wirtschaftsgüter 

ausschließlich § 6 Absatz 2 EStG in der Fassung vor der zeitlichen Anwendung des 

Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I S. 1912, 

BStBl I S. 630) maßgebend; Randnummer 27 ist insoweit nicht anzuwenden. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 


